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vielen Dank fLir Ihr Schreiben vom 10. Dezember 2009, in dem Sie mir

das Schreiben des HeITD . weitergeleitet hab<:n, der die: Schwierig-
keiten in Folge des Liefcrcngpasses von Wechselricbter.n zUm Ende des

Jahl'e$ 2009 ~U1d die damit eventuell v~rbundenen VeI.gütungseinbußc:m

roT neu ans Stromnetz an.geschlossene Photovolcaikanlagen thematisiert.

Nach meiner Auffassung ist das Vorgehen der EWE, wie es HerT

in seinem Schreiben schildert, unvereinbar mit der geltenden Rechtslage.

Der Begriff der Inbetriebnahme wird in § 3 Nummer 5 EEG definie11.

Danach ist Inbetl;cbnahmc die erstmalige Inhetriebsetzung der Anlage

nach Herstellung ihrer te~hnischen Betriebsbereitscbaft, Fii.r den Zeit-

punkt dei' )nhl;;tricbnahmc ist deshalb nicht der Zeitpunkt deI' ersten Ein-

speisung, s()ndem deJ' Zeitpunkt der ersten )nbett'iebsetzung maßgeblich.

Eine Anlage wl.1rde auch in Betrieb gesetztj wenn noch keine Einspeisung

erfolgt ist, aber der Generator (also das Photovoltaik-Modul) technisch
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bctriebsbl..'fcit gemacht wurde und eine erste Stromerzeugung clfolgt ist.

Zu welchem Zweck di~~el' StJ'OIll verwendet wird, ist hingegen njcht

m:aßgcblich.

Insofern teile je}1 ausdliJcklich die Rechtsa~lffassung, dÜ~ in den von [h.

nen per Email beigefilgten Schreiben der E.ON. Bayern AG vom 11,

November 2009 sowie der N.EROIE Netz GmbH vmn 2.Novembtr 2009

zum Ausdruck kommt.

Für die Berechnung dC1' Höhe der Vergütung ist ma.ßgeblich, dass der

Zeitpt)nkt der Inbeu;cbnahme nachprüfbar gegenüber dem NetzbetJ'eiber

naohgewiesen wurde.

Insgesamt sollten Sie Herrn 8811!11daraufJ\in:weisl.'n, dass im Zwejfe~sfaJl

aber die Zivilgerichte über die Auslegung des Erneuerbare-Energj<;,'T'I-

Gesetzes entscheiden. Al1erdings hat das Bundesumweltininistenurn ,~ach .

§ 57 EEG eine ClearingsteIle zur Klärung VOll Streitigkeiten und Anwen-

dungsfragen des EEG eingerichtet, die ggf. wJ;.;tcrhe1fen kann.

Mir frcu.ndllchen Grüßen
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